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Im Nachgang zu der Anhörung am 7. März 2005  
zu dem  

 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer 

Antidiskriminierungsrichtlinien  
 

haben den Ausschuss die anliegenden Schreiben des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs- 

Wirtschaft e. V. (GDV)  
und  

des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbandes e. V. 
(DBSV) erreicht. 
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Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) 
 
E-Mail vom 14. März 2005 
 
 
 
„An die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Frau Kerstin Griese MdB 
 
Sehr geehrte Frau Griese, 
in der Anlage zur gemeinsamen Stellungnahme des Deutschen Vereins der 
Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS) und des 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV) wurde der Fall 
erwähnt, dass die HUK Coburg wegen der Sehbehinderung eines Kunden diesem 
den Abschluss einer Hausratsversicherung verweigert habe. Wie sich jetzt 
herausgestellt hat, sind wir von der betreffenden Person falsch informiert 
worden. Die Person hat uns jetzt die Auskunft gegeben, dass sie bei der HUK 
Coburg eine Unfallversicherung hatte abschließen wollen, und dass sie dann 
aus Ärger darüber, dass die Vorerkrankungen ausgeschlossen werden sollten, 
das Angebot einer Hausratsversicherung nicht angenommen habe. Bei der uns 
zunächst erteilten Auskunft hätten sich bei ihr die Erinnerungen vermischt. 
Wir bedauern diesen Vorgang und bitten um Entschuldigung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Drerup 
Justitiar des DBSV“ 
 


